
Beschwerde- und Konfliktmanagement  

an der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule 

Ahlen 

 

Leitgedanken und Grundsätzliches 

An der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule setzen wir auf ein transparentes und 

systematisches Beschwerde- und Konfliktlösungsmanagement, das nicht nur für alle 

Beteiligten nachvollziehbar und entlastend wirkt, sondern auch ein wichtiges 

Potential für unsere Schulentwicklung bietet. 

Konflikte sind ein unvermeidbarer Bestandteil des Alltags und auch des schulischen 

Lebens. Ungelöste Konflikte können zu Krisen, chronischen Stresssituationen und 

möglichen Eskalationen führen. Dies bedeutet auch eine Wiederholung von 

Problemen, die wir vermeiden wollen.  

Wir betrachten eine Beschwerde als Vertrauensbeweis und als Chance, Probleme 

zügig zu erkennen und zu bearbeiten.  

Unsere Haltung ist, dass gelöste Konflikte neue Möglichkeiten eröffnen und die 

Weiterentwicklung unserer Schule und aller Beteiligten fördern.  

Mit diesem Konzept legen wir Verantwortlichkeiten und systematische 

Problemlösungsprozesse fest.  

Für die Kommunikation in Konflikten gelten bei uns die Grundsätze der „Gewaltfreien 

Kommunikation“ von Marshall Rosenberg:  

Empathisches Zuhören, respektvolle Sprache und die Suche nach konstruktiven 

Lösungen, die die Bedürfnisse aller Konfliktbeteiligten berücksichtigen, sind für uns 

die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Konfliktlösungsprozess. Freiwilligkeit ist 

dabei unabdingbar; niemand kann zu einem Klärungsgespräch gezwungen werden. 

Die Moderation und Durchführung des Verfahrens liegen in der Verantwortlichkeit 

der Schule. 

Wir nehmen alle Beschwerden, die begründet vorgetragen werden, ernst. Anonyme 

Beschwerden können nicht angenommen werden.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unser Verfahren 

Beschwerdeannahme 

Kommt es zu einem Konflikt, gibt es Anlass zu einer Beschwerde, ist der erste Schritt 

IMMER das DIREKTE GESPRÄCH zwischen den beteiligten Personen oder 

Personengruppen.  

Gelingt dies nicht, sind im Folgenden die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 

dargestellt.  

Die Konfliktlösungen werden dokumentiert, die Ergebnisse festgehalten und der 

weitere Prozess evaluiert.  

Die Schulleiterin Frau Beier nimmt keine Beschwerden entgegen, sondern verweist 

auf die folgenden Zuständigkeiten.  

 

 

Vorgehen ➔ siehe Tabellen unten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Wer ist für Schüler*innen und Eltern/Erziehungsberechtigte zuständig?  
 

1. Probleme mit 
Mitschüler*innen  

 

a) Versuch der Konfliktlösung 
durch das direkte Gespräch 

b) Vermittlung durch 
Klassensprecher*innen  
Vermittlung durch 
Streitschlichter 

c) Vermittlung durch 
Klassenlehrer*innen –  

d) ggf. mit den 
Abteilungsleitern 5/6 (Frau 
Voß), 7/8 (Herr Kilic), 5/6 
(Frau Keller) 

Die Unterstützung und Zuständigkeit von 
Beratungsteam/Beratungslehrer*innen/ 
Schulsozialarbeiter*innen wird im Einzelfall 
geprüft. 

2. Probleme mit Lehrer*innen  

a) Versuch der Konfliktlösung 
durch das direkte Gespräch 
mit der Lehrkraft 

b) Klassenlehrer*in um Rat 
bitten 

c) Vermittlung durch 
Klassenlehrer*innen ggf. mit 
den Abteilungsleitern 5/6 
(Frau Voß), 7/8 (Herr Kilic), 
5/6 (Frau Keller) 

d) gegebenenfalls Schulleitung 

Die Unterstützung und Zuständigkeit von 
Beratungsteam/Beratungslehrter*innen 
wird im Einzelfall geprüft. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass 
Schulleitungsmitglieder nicht jederzeit zur 
Verfügung stehen, sondern ein Termin 
vereinbart werden muss. 

 

  



B. Wer ist zuständig für Lehrer*innen? 
 

1. Probleme mit Schüler*innen und Eltern  

a) Versuch der Konfliktlösung durch das 
direkte Gespräch 

b) Klassenlehrer*in oder andere Lehrer*innen 
um Rat bitten 

c) Beratung mit den  

Abteilungsleitern 5/6 (Frau Voß), 7/8 (Herr 

Kilic), 5/6 (Frau Keller) 

Die Unterstützung und 
Zuständigkeit von 
Gewaltpräventionskoordinator 
und Beratungsteam/ 
Beratungslehrter*innen/ 
Schulsozialarbeiter*innen wird 
im Einzelfall geprüft. 

2. Probleme mit Kolleg*innen 

a) Versuch der Konfliktlösung durch das 
direkte Gespräch 

b) Die Mitglieder des Lehrerrates oder 
Beratungslehrer*innen beraten/vermitteln. 
Ggf. kann die Ansprechpartnerin für 

Gleichstellungsfragen ins Vertrauen 

gezogen werden. 

c) Bei erfolglosen Maßnahmen kann die 

Schulleitung informiert werden und ggf. 

externe Hilfe herangezogen werden. 

 

3. Probleme mit der Schulleitung 

a) Versuch der Konfliktlösung durch das 
direkte Gespräch 

b) Vermittlungsversuch durch ein Mitglied der 
Erweiterten Schulleitung 
Die Mitglieder des Lehrerrates 
beraten/vermitteln, ggf. wird die 
Ansprechpartnerin für Gleichstellung ins 
Vertrauen gezogen. 
Beratungslehrer*innen um Rat bitten 

c) Ggf. beraten/vermitteln Mitglieder des 
Bezirkspersonalrates. 

d) Bei erfolglosen Maßnahmen ist die 
Schulaufsicht zu informieren (Dezernentin 
unserer Schule). 
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